
 

Kleine Anfrage 

der Abg. Gnadl (SPD) vom 26.06.2014 

betreffend Frauen in Führungspositionen im öffentlichen Dienst 

und  

Antwort  

des Ministers für Soziales und Integration 
 
 
 
Die Kleine Anfrage beantworte ich im Einvernehmen mit dem Präsidenten des Hessischen 
Landtages, dem Hessischen Datenschutzbeauftragten, dem Hessischen Rechnungshof, der Hes-
sischen Staatskanzlei, dem Hessischen Ministerium des Innern und für Sport, dem Hessischen 
Ministerium für Finanzen, dem Hessischen Ministerium der Justiz, dem Hessischen Kultusmi-
nisterium, dem Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst, dem Hessischen Ministe-
rium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung, dem Hessischen Ministerium 
für Umwelt Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz wie folgt: 
 
 
Frage 1. Wie hat sich der Anteil der Abteilungsleiterinnen in den obersten hessischen Landesbehörden 

zwischen 2011 und 2014 entwickelt? 
 

 2011 2014 

Hessische Staatskanzlei 
1 von 7 

14,29 % 
2 von 9 

22,22 % 

Hessisches Ministerium für Soziales und Integration 
2 von 6 

33,33 % 
1 von 6 

16,67 % 

Hessisches Ministerium des Innern und für Sport 
0 von 8 

0 % 
0 von 8 

0 % 

Hessisches Ministerium der Finanzen 
0 von 4 

0 % 
0 von 4 

0 % 

Hessisches Ministerium der Justiz 
0 von 8 

0 % 
1 von 5 

20 % 

Hessisches Kultusministerium 
1 von 5 

20 % 
1 von 4 
25 v. H. 

Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst 
1 von 4 

25 % 
1 von 5 

20 % 
Hessisches Ministerium für Wirtschaft , Energie, Verkehr 
und Landesentwicklung 

0 von 7 
0 % 

0 von 7 
0 % 

Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz,  
Landwirtschaft und Verbraucherschutz 

2 von 8 
25 % 

3 von 8 
37,5 % 

Kanzlei des Hessischen Landtags 
1 von 3 

33,33 % 
1 von 3 

33,33 % 

Hessischer Rechnungshof 
1 von 9 

11,11 % 
2 von 9 

22,22 % 

Hessischer Datenschutzbeauftragter 
2011 gab es keine 

Abteilungen 
3 von 5 

60,00 % 
 
 
Frage 2. Wie hoch ist aktuell der Frauenanteil in der obersten Führungsebene der Unternehmen mit unmit-

telbarer Landesbeteiligung? 
 
Der Frauenanteil in den Vorständen und Geschäftsführungen der 44 Unternehmen mit unmittel-
barer Landesbeteiligung beträgt 8,3 % (7 von 84 Führungspositionen). An 14 dieser Unterneh-
men ist das Land mehrheitlich beteiligt. Hier liegt die Quote bei 15,8 % (5 von 26 Führungs-
positionen). 
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Frage 3. Wie hat sich dieser Anteil in den letzten zehn Jahren entwickelt? 
 
Bezüglich der Entwicklung in den letzten Jahren wird auf die Antworten auf Frage 2 der Klei-
nen Anfrage vom 28.11.2011 (Drucksache 18/5023) und auf Frage 3 der Kleinen Anfrage vom 
28.06.2012 (Drucksache 18/5919) verwiesen.  
 
 
Frage 4. Wie viele Vorstands- und Geschäftsleitungspositionen in Anstalten, Körperschaften und Stiftungen 

des öffentlichen Rechts sowie der juristischen Personen des privaten Rechts und der Personenge-
sellschaften mit Mehrheitsbeteiligungen des Landes sind derzeit von Frauen besetzt? 

 

Hessische 
Staatskanzlei 

Im Geschäftsbereich der Staatskanzlei angesiedelt sind die Stiftung “Miteinander in Hes-
sen“ und die Stiftung “Flughafen Frankfurt am Main“. In beiden Stiftungen wird die Ge-
schäftsführung von einer Frau wahrgenommen.  

Hessisches Minis-
terium für Soziale 
und Integration 

Landesärztekammer: Dem Vorstand gehören 11 Personen an, davon 2 Frauen. 
Landeszahnärztekammer: Dem Vorstand gehören 9 Personen an, davon 2 Frauen. 
Landestierärztekammer: Dem Vorstand gehören 5 Personen an, davon 2 Frauen. 
Landesapothekerkammer: Dem Vorstand gehören 7 Personen an, davon 3 Frauen. 
Landeskammer für Psychologische Psychotherapeutinnen und -therapeuten: Dem Vor-
stand gehören 7 Personen an, davon 4 Frauen. 
Kassen(zahn)ärztliche Vereinigungen: keine Frauen im Vorstand 
Landesunmittelbare Krankenkassen (Vorstand wird als Führungsebene definiert, Selbst-
verwaltung bleibt unberücksichtigt): keine Frauen im Vorstand 
Medizinischer Dienst der Krankenversicherung: Dem Verwaltungsrat gehören 16 Perso-
nen an, davon 4 Frauen. 
Versorgungswerk der Landesärztekammer: Dem Vorstand gehören 7 Personen an, 
davon 3 Frauen. 
Hessische Zahnärzteversorgung: Dem Verwaltungsrat gehören 7 Personen an, davon 
eine Frau. 
Versorgungswerk der Landestierärztekammer: Dem Verwaltungsrat gehören 5 Personen 
an, davon 2 Frauen. 
Versorgungswerk der Landesapothekerkammer: Dem leitenden Ausschuss gehören 
5 Personen an, davon 3 Frauen. 
Unfallkasse Hessen: Dem Vorstand gehören 10 Personen an, davon 2 Frauen. 
Deutsche Rentenversicherung Hessen: Leitung durch eine Geschäftsführung, die aus 
einer Frau und 2 Männern besteht. 

Hessisches 
Ministerium des 
Innern und für 
Sport 

RP Darmstadt: Beaufsichtigung von 13 Sparkassen, von denen 2 jeweils 1 weibliches Vor-
standsmitglied haben; Beaufsichtigung von 8 Stiftungen des öffentlichen Rechts, in deren 
Stiftungsvorständen sich insgesamt 8 Frauen befinden. 
RP Gießen: Beaufsichtigung von 8 Sparkassen, von denen 3 jeweils 1 weibliches Vor-
standsmitglied haben; Beaufsichtigung von 1 Stiftung des öffentlichen Rechts mit 1 weib-
lichen Vorstandsmitglied. 
RP Kassel: Beaufsichtigung von 11 Sparkassen mit jeweils 1 weiblichen Vorstandsmit-
glied. 

Hessisches 
Ministerium der 
Finanzen 

Im Zuständigkeitsbereich der Beteiligungsverwaltung sind 5 von 26 Geschäftsleitungs-
positionen mit Frauen besetzt.  

Hessisches 
Ministerium der 
Justiz 

Notarkammer Frankfurt am Main: Dem Vorstand gehören 17 Personen an, davon zwei 
Frauen. 
Notarkammer Kassel: Dem Vorstand gehören zur Zeit neun Personen an, davon keine 
Frau. 
Rechtsanwaltskammer Frankfurt am Main: Dem Vorstand gehören zur Zeit 36 Personen 
an, davon fünf Frauen. 
Rechtsanwaltskammer Kassel: Dem Vorstand gehören zur Zeit 17 Personen an, davon 
vier Frauen. 
Versorgungswerk der Rechtsanwälte im Lande Hessen: Der Vorstand des Versorgungs-
werkes besteht aus sieben Personen, darunter zwei Frauen. 

Hessisches 
Ministerium für 
Wissenschaft und 
Kunst 

Siehe Anlage 

Hessisches Ministe-
rium für Wirtschaft, 
Energie, Verkehr 
und Landesent-
wicklung 

Name Frauen 

HA Hessen Agentur GmbH, 0 

Hessen Trade & Invest GmbH 0 

IHK Darmstadt - Geschäftsführung 2 

IHK Darmstadt - Präsidium 3 
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IHK Frankfurt - Geschäftsführung 4 

IHK Frankfurt - Präsidium 4 

IHK Fulda - Geschäftsführung 0 

IHK Fulda - Präsidium 2 

IHK Gießen - Geschäftsführung 2 

IHK Gießen - Präsidium 1 

IHK Hanau - Geschäftsführung 0 

IHK Hanau - Präsidium 0 

IHK Kassel - Geschäftsführung 0 

IHK Kassel - Präsidium 2 

IHK Lahn-Dill - Geschäftsführung 0 

IHK Lahn-Dill - Präsidium 1 

IHK Limburg - Geschäftsführung 1 

IHK Limburg - Präsidium 1 

IHK Offenbach - Geschäftsführung 2 

IHK Offenbach - Präsidium 2 

IHK Wiesbaden - Geschäftsführung 3 

IHK Wiesbaden - Präsidium 1 

Vorstände bei der AKH - Präsidium  5 

Vorstände bei der AKH - Geschäfts-
führung 

1 

Vorstände einschl. Präsident IngKH 0 

Eurex Deutschland 1 

Frankfurter Wertpapierbörse 0 

  
 

Hessisches Minis-
terium für 
Umwelt, Klima-
schutz, Landwirt-
schaft und 
Verbraucherschutz 

Bei insgesamt 6 zu berücksichtigenden Anstalten, Körperschaften und Stiftungen des öf-
fentlichen Rechts sowie juristischen Personen des privaten Rechts und Personengesell-
schaften mit Mehrheitsbeteiligung des Landes Hessen werden 16 von 75 Vorstands- und 
Geschäftsleitungspositionen (inkl. Kuratorium und Beirat im Bereich der Stiftungen) von 
Frauen besetzt. 

 
 
Frage 5. Wie hat sich dieser Anteil in den letzten zehn Jahren entwickelt? 
 
Bezüglich der Entwicklung in den letzten Jahren wird auf die Antwort auf Frage 3 der kleinen 
Anfrage vom 28.11.2011 (Drucksache 18/5023) verwiesen.  
 
 
Frage 6. Welche Frauen fördernden Maßnahmen plant die Landesregierung aktuell, um den Teil von Frau-

en in Führungspositionen bei Landesbehörden, Unternehmen mit Landesbeteiligung und öffentli-
chen Anstalten, Körperschaften und Stiftungen zu erhöhen? 

 
Die hessische Landesregierung setzt sich für gleiche Verwirklichungschancen für Frauen und 
Männer in allen gesellschaftlichen Bereichen ein. Dabei kommt dem öffentlichen Dienst eine 
Vorbildfunktion für die Geschlechtergerechtigkeit zu. Das Hessische Gleichberechtigungsgesetz 
(HGlG) verpflichtet zur Erhöhung des Frauenanteils in den Leitungspositionen, wenn Frauen 
dort unterrepräsentiert sind. Aus diesem Grund bleibt das HGlG weiterhin das notwendige Ins-
trument zur Erhöhung des Frauenanteils bei den Führungspositionen. Daneben wird die Landes-
regierung den Anteil von Frauen in Führungspositionen im Dienst des Landes Hessen durch ein 
Mentoringprogramm ausweiten. 
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Frage 7. Welche Verbesserungen wird die Landesregierung im Rahmen der anstehenden Novellierung des 
Hessischen Gleichberechtigungsgesetzes zur Erhöhung des Anteils von Frauen in Führungsposi-
tionen bei den genannten Behörden und Institutionen vorschlagen? 

 
Frage 8. Wann ist mit einem Entwurf der Landesregierung für das Hessische Gleichberechtigungsgesetz zu 

rechnen? 
 
Frage 9. Plant die Landesregierung, die gesetzlichen Vorgaben zur Frauenförderung bei der öffentlichen 

Auftragsvergabe zu ändern? Wenn ja, wie? Wenn nein, warum nicht? 
 
Die Fragen 7, 8 und 9 werden wie folgt gemeinsam beantwortet: Im Verlauf des Evaluierungs-
verfahrens haben die Normadressaten und die frauenpolitischen Verbände und Organisationen in 
Hessen zur geplanten Novellierung des HGlG Stellung genommen. Aufgrund der Vielzahl der 
zu regulierenden Sachverhalte, des Umfangs des Gesetzes und der Vielfalt der eingegangenen 
Vorschläge wird gegenwärtig eine detaillierte Einordnung und Bewertung der einzelnen Sach-
verhalte durch die beteiligten Ressorts durchgeführt. Zudem bereitet das Hessische Ministerium 
für Soziales und Integration derzeit den Bericht zur Umsetzung des HGlG gemäß § 6 Abs. 7 des 
Gesetzes für den Berichtszeitraum 2008 bis 2012 vor. Unter Berücksichtigung der sich hieraus 
ergebenden Aspekte wird die Landesregierung das HGlG fristgerecht vor seinem Auslaufen am 
31.12.2015 novellieren. Die Vorlage eines Referentenentwurfs ist für Ende 2014 vorgesehen. 
 
Wiesbaden, 1. September 2014 

In Vertretung: 
Dr. Wolfgang Dippel 

 
 
 
 
Anlagen 



petry
Rechteck

petry
Schreibmaschinentext
Anlage zu KA 19/565
























